
Q2: 2 Klausurersatzleistungen?? Rechtliche FOlgen??
Beitrag von „chilipaprika“ vom 12. März 2022 11:21

Zitat von Humblebee

Darf ich mal kurz fragen, warum nicht? Ich wüsste nicht, dass das bei uns auch so ist.

Die Frage haben wir alle paar Wochen und ich hatte es auch letztens in meinem
Beispielvergleich der Korrekturen.

In NRW schreiben die SuS NUR in ihren Abiturfächern KLausuren und ggf. in Deutsch, Mathe,
Englisch und oft 2. Fremdsprache (muss nicht immer sein).
Bei geschickter Fachwahl schreiben also die SuS in 5 Fächern und nicht in den 12 des
Studenplans.

Lehrerperspektive: im GK Englisch schreiben die 28 SuS, im GK Bio schreiben nur 3 von 20.
(ich hatte bisher 2 mal einen GK in SoWi, einmal mit 10 Schreiber*innen, einmal mit 3 (in dem
Jahrgang gab es einen LK))

PS: Nachtrag: Englisch MUSS nicht sein, aber der Einfachheit halber.
Wenn jemand seine erste Fremdsprache bzw. Englisch auslässt, dann kann er durch die
Pflichtbesetzung einer anderen Fremdsprache und einen naturwissenschaftlichen Schwerpunkt
um Klausuren in Englisch kommen.
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